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IS.

Einfzunilien—

und

Stockwerkshaus.

Brüffel. In den rheinifchen, hol-

ländifchenundbelgifchen5tädten

if°t diefe Ausf’tattung der Bau-

ftelle mit einem Gärtehen, we-

nigf’cens in folchen Stadttheilen,

welche nicht vorwiegend zum

Betriebe von Gefchäften dienen,

die Regel. Da die Gärten oder

Gärtchen oft neben einander

und hinter einander liegen, fo

kann {ich bei diefer Art des

eingebauten Wohnhaufes im
Inneren eines Baublocks eine ‚„ 5 5 „,

zufammenhängencle, nur durch ‘

niedrige Grenzmauern getrennte, geräumige Gartenfläche bilden; Beifpiele hierfür find

Fig. 17, 18 u. 31. In England hat man. das Syf’tem der zufammenhängenden Gart'en-

fläche derart weiter ausgebildet, dafs man mitunter die Zwifchenmauern fortgelaffen.

alfo einen einheitlichen grofsen Garten im Inneren des Blocks gefchaffen hat, welcher

den anflofsenden Wohnhäufern als gemeinfame Erholungsftätte dient.
Auf dem Continent hat man diefe englifche Einrichtung eines gemeinfamen
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Privatgartens, welcher oft auch einen von Strafsen umgebenen Block für lich bildet,

nicht nachgeahmt. Mehr aber, als in England ift bei uns die freundlichere Gefialtung

der Wohnungen in gefchloffenen Reihenhauten und die gleichzeitige Verfchönerung

der Strafsen durch Anlage von Vorgärtchen üblich, wie folches für Villen fchon

oben erwähnt wurde. In Gefchäftsftrafsen find diefe Vorgärten (Gehe Fig. I, 2, 3, I7,

29, 31) unzweckmäfsig, um fo fchmuckhafter und angenehmer aber in ruhigen

Wohnungsftrafsen. Die Tiefe der Gärtchen pflegt 3 bis 10m zu betragen (liebe

auch die StrafsenQuerfchnitte in Abfchn. 2, Kap. 5).

b) Zahl der Wohnungen im Haufe.

Auf die Form und Gröfse des Baugrundltückes und fomit auf die Entwickelung

des Stadtbauplanes iPt in zweiter Linie die Zahl der NVohnungen von Einflufs, für

welche das Haus oder die Mehrzahl der Häufer dienen foll. Wir haben in diefer

Hinf1cht grundfätzlich zu unterfcheiden: das Wohnhaus, welches für eine einzige

Familie befiimmt ift, und das zum Wohnen mehrerer Familien beftimmte Gebäude.

Erfteres wird Einfamilienhaus, Einzelhaus, Privathaus genannt, letzteres rnit

dem Namen Miethhaus, Etagenhaus, Stockwerkhaus, Zinshaus bezeichnet.

Beide Arten von Häufern kommen in allen Städten vor. In vielen Gegenden be-

fchränkt fich indefs das Einzelhaus auf die oberf’te Claffe der Bevölkerung, hat alfo

auf das Ausfehen und die Anlage der Städte und auf die Wohnungsfrage keinen

oder geringen Einflufs, während in anderen Ländern das Einzelhaus auch für die

' mittlere (tädtifche Bevölkerung in möglichft allgemeiner Uebung Pteht, demnach für

‚die Erfcheinung und Anordnung der flädtifchen Strafsen, fo wie für die Art des

19.

Geographifche

Grenze.

Wohnens mafsgebend if’t. wenn auch das Miethhaus fein gelegentliches Vor-

kommen findet.

Zieht man in Europa von der Nordfeeküfte bis zur Küfte des atlantifchen

Meeres eine annähernd halbkreisförmige Linie, welche die Städte Bremen,  
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Münfter i. W., Köln, Koblenz, Luxemburg und Amiens umfchliefst, foift auf dem

nordwef’tlich diefer Linie liegenden Ausfehnitt des europäifchen Feftlandes und in
England das Einfamilienhaus mehr oder weniger ausfchliefslich in Gebrauch, während
im übrigen Europa das Miethhaus herrfcht. England, das nördliche Frankreich,
Luxemburg, Belgien, Holland, die‘ Rheinprovinz, Theile der Provinzen Welt-
falen und Hannover, endlich Bremen und Oldenburg find hiernach die Länder des

Einfamilienhaufes, welches fich in Nord-Frankreich, Rheinland und Weitfalen mit

Miethhäufern mittlerer Gröfse zu milchen beginnt. Dagegen wohnt die fiadtifche
Bevölkerung im mittleren und füdlichen Frankreich und in den anderen lateinifchen
Ländern, in Nordoit-, Mittel- und Süddeutfchland, in der Schweiz, in Oelterreich,

Ungarn und Rufsland der Regel nach in großen Miethhäufern, von welchen jedes
eine Gruppe von Familien umfafft. Es wäre ein Fehler, wollte man das eine oder
das andere Wohnfyitem durchweg als das befiere bezeichnen; bei dem perfönlichen
Empfinden pflegen die Gewöhnung und örtliche Gepflogenheiten das Urtheil zu be-
einflufi'en.

Beide Wohnungsarten haben ihre Vorzüge. Das Stockwerkhaus —— fo be-
nannt, weil jedes Stockwerk für fich eine oder mehrere abgefchloffene Wohnungen
(Quartiere) bildet --— liefert befonders in den unteren Gefchoffen bequemere, auf
gleicher Höhe liegende, für die Hauswirthfchaft und für Gefellfchaftszwecke mehr
geeignete Wohnungen, welche zudem billiger find, als die Wohnung des Einzel-
haufes, weil die Kelten für Treppe, Hof, Dach u. f. w. und namentlich die Kofien
des Grundftückes, welche 20 bis 50 Procent des Gefammtpreifes zu betragen pflegen,
auf mehrere über und neben einander liegende Wohnungen fich vertheilen. Das
Einzelhaus ill trotz des häufigen Treppeniteigens, einer Folge der Vertheilung
der W’ohnung in mehrere Gefchoffe, unvergleichlich behaglicher und wegen Ver-
hütung aller häuslichen Gemeinfchaftlichkeiten angenehmer, aber auch etwas koll-
fpieliger,

Das Miethhaus liefert grofse [tattliche Strafsenfronten, allerdings auch, wenn

nicht befondere Mittel aufgewendet werden, nur zu oft cafernenhafte Einförmigkeit.
Die befonders in füdlichen Ländern übliche architektonifche Behandlung des Zins-
haufes als Gruppenbau, ja als Palai‘t, enthält flets. etwas Unwahres und defshalb
Unkünltlerifches; es ift im heiten Falle eine großartige Schein-Monumentalität. Die
Architektur des Einzelhaufes iit, fo fern nicht die Maffenherftellungs-Schablone
platzgreift, wie leider in England und Nordamerika, individuell, daher das Haus eben
fo verfchiedenartig wie die Bedürfniffe des Bauenden, in Grundrifs und Anficht
mannigfaltig und zur künfilerifchen Ausbildung auch bei einfachen Verhältniffen
[lets geeignet, wenn auch weniger grofsartig als das Miethhaus.

Das Einzelhaus ift zwei- oder dreigefchoffig, felten höher; das Miethhaus ift
vier- oder fünfgefchoffig, felten niedriger. In Paris und Rom find fieben Wohn-
gefchoffe über einander nichts Ungewöhnliches; in New-York iteigt die Zahl der
Gefchoffe bei Zinshäufern bis auf vierzehn. Für das Einzelhaus würden‘wenige bau-
polizeiliche Beitiminungen genügen, da Jedermann für fein eigenes Intereffe die belle
Polizei—Behörde ift. Für das Miethhaus dagegen ilt zu Gunfien der künftigen Ein-
wohner die grofse Zahl von Bauvorfchriften nothwendig, an deren Ergänzung ftets
gearbeitet wird; aber nicht verhindert wird dadurch der unaufhörliche Zwif‘c der
Bewohner, gewöhnlich herbeigeführt durch die Gemeinfchaftlichkeiten, durch Kinder,
Dienfizboten und Hausthiere.

20.
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Wohnungs-
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21.
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2°‚

Zweck.

23.

Beziehungen
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24.
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Das Miethhaus hat in erfter Linie den Zweck der Kapitalanlage, froh fiützend

auf das \Vohnbedürfnifs Anderer; feine Aufgabe ift, eine thunlichfi: hohe Rente ab-

zuwerfen, wie es der Name >>Zinshaus« deutlich angiebt. Die Aufgabe des Einzel-

haufes ift, eine thunlichft angenehme, den Verhältniffen der Familie entfprechende

Wohnung zu bilden.
Das Miethhaus wechfelt feine Einwohner und feinen Eigenthümei‘, wie die

Waare den Befitzer; es hat keine vertraulichen, man könnte fagen, feelifchen Be-

ziehungen zu den Bewohnern. Es mufs Allen paffen, auf Eigenartiges verzichten.

Die Bewohner lieben nicht ihr Haus; fie forgen nur für die von ihnen benutzten

Theile deffelben. Der Eintrittsflur, die Treppe find eigentlich ein Zubehör der

öffentlichen Strafse und in der Regel Jedermann zugänglich. Ein befonderer Pförtner

mufs das‘I-Iaus bewahren und den Treppenraum für den allgemeinen Verkehr be—

leuchten. Die Unterhaltung und Reinlichkeit der allgemein benutzten Haustheile,

befonders der Höfe und Entwäfferungs-Anlagen, läfft oft genug zu wünfchen übrig;

die Verunreinigung der Luft wird begünftigt, die Fortpflanzung anfi:eckender Krank—

heiten erleichtert. Ein Garten if’c beim Zinshaufe eine Seltenheit; follte er vor-

handen fein, fo kann er in der Regel nur von einer Familie unter allen benutzt

werden.

Das Einzelhaus dagegen wird gebaut oder follte -wenigitens gebaut werden

für die Bedürfniffe einer einzelnen beftimmten Familie. Es wechfelt, wenn es nicht

gerade von einem Unternehmer zum Verkaufe errichtet wird, feine Einwohner und

Befitzer felten; es entfpricht dem fefshaften Bürgerftande; es ift die Heimath im

engften traulichflen Sinne_des Wortes. >>Lieber klein und wie mir’s pafft, als zur

Miethe irn Palalt«, heifst es am Rhein. »]l/fj/ /wufe is my cq/Z!e‘,« fagt der Engländer.
Der Bewohner des Zinshaufes kann in diefem Sinne nicht von feiner Burg fprechen;

fein Kind hat kein Vaterhaus.

Bei allgemeiner Verbreitung des Einfamilienhaufes in englifchen und holländi-

fchen Städten wohnen auf 111% trotz gefehloffener Bebauung nicht mehr als 200 bis

250 Perfonen, in feftländifchen Grofsl‘tädten dagegen ift eine Bevölkerungszahl von

500 Seelen auf 1 ha nichts Aufs_erordentliches. In Neapel, wo auch die Dächer, und in

San Francisco, wo fogar die Keller in mehreren unterirdifchen Gefchoffen bewohnt

werden, if’t die Menfchendichtigkeit noch gröfser.
Wie der Bau des erf’cen Wohnhaufes das Ende der Urgefchichte der Menfch-

heit und der Bau der erften Stadt den Anfang einer höheren Cultur bezeichnet, fo

ift die Anhäufung vieler Familien in fremdem Haufe, wenn nicht ein Rückfchritt,

fo doch eine fchlimme Schattenfeite unferer Civilifation.
Nicht weniger als 90 bis 96 Procent der Ptädtifchen Bevölkerung wohnen im

öftlichen Deutfchland zur Miethe 5); ein wachfender Bruchtheil, welcher fchon 1871

in Dresden 10 Procent der Einwohnerfchaft betrug, wohnt fogar in Aftermiethe.

In 1880 wechfelten 28,7 Procent der Dresdener Bevölkerung ihre Wohnung!

Die Zahl der Einwohner beträgt durchfchnittlich für jedes Haus in London 7,

in Lüttich 7,6, in Rotterdam 8,4, in Philadelphia 9, in Brüffel 9, in Köln 14, in

Düffeldorf 16,3, in Aachen 17,5, in Dortmund (8,5, in Stuttgart 22, in München 28,

in Chemnitz 34, in Paris 36, in der Magdeburger Stadterweiterung 47,5, in Breslau 50,

in St. Petersburg 55, in Wien und Berlin je 63. In diefen Zahlen, welche in den
 

5) Siehe: SCHMOLLER’S Jahrbuch für Gefetzgebung, Verwaltung und Volkswirrhfchnft im Deutfchen Reich 1887,

Heft II, S. 7.  
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letztgenannten Städten noch ftetig wachfen, prägt lich der Unterfchied zwifchen den
Städten mit Einzelhäufern und denjenigen mit Miethhäufern deutlich aus. Wien

und Berlin zählen durchfchnittlich in jedem Haufe 12 Familienwohnungen! Die

rheinifch—wef’cfälifchen Städte mit ihrem gemifchten Syftem und Stuttgart mit dem

befprochenen »Pavillon-Syftem« bilden in der mitgetheilten Reihe den Uebergang.

Es kann nach dem Gefagten keinem Zweifel unterliegen. dafs das Einzelhaus 25.

in fittlicher, gefundheitlicher, focialer und künftlerifcher Beziehung vor jeder Art von Neth,liäägkeit

Zinshaus den Vorzug verdient. Das Einfamilienhaus follte, wie Luf/zmer fo fchön W0hnungsarten-

fagt, das >>Normalhaus« fein 6). Dadurch aber foll dem Etagenhaus durchaus nicht

die Berechtigung beftritten werden. Für die zahlreichen beweglichen Volksclaffen,

welche, wie die meiften Mitglieder des immer der Verfetzung entgegenfehenden

Beamtenf’tandes, ein eigenes Heim nicht zu erwerben in der Lage find, und für die

fehr grofse Zahl von Familien, deren Geldmittel zur Erwerbung oder Anmiethung

eines Einzelhaufes nicht ausreichen, ift das Etagenhaus ein unabweisbares Be—

dürfnifs. Man wird fogar behaupten dürfen, dafs für unfere (tädtifchen Verhältniffe,

wie fie fich leider durch den Bauftellenwucher, die Baufpeculation und die gewerb-

liche Entwickelung herausgebildet haben, das Miethhaus praktifch noch weniger

entbehrlich ift, als das Einzelhaus. '

Wir fireben fomit dem gemifchten Wohnungsfyfteme zu. Nicht in dem 2_6-

Sinne, dafs wir empfehlen, das Einzelhaus dort, wo es noch Sitte if’c, gedankenlos G;$Äätes

in feiner fchmalen Bauart immer fort zu wiederholen und durch Anbauten und Stock-
werkauffätze zu vergröfsern, fo dafs das entfiehende Zwitterhaus für eine Familie

zu grofs, für mehrere Familien aber wegen der Unabgefchloffenheit und Unfelb-
‘ {tändigkeit der Zimmergruppen ungeeignet ift —— leider find Beifpiele diefer falfchen

Entwickelung in den rheinifchen und belgifchen Städten zahlreich vorhanden —; fondern

in der Richtung, dafs Einfamilienhäufer und Zinshäufer als ftreng unterfchiedene

Hausarten neben einander vorkommen. Es ift nicht auffallend, dafs die beiden

Wohnungsformen, das >>verticale« und das »horizontale« Wohnfyftem, wie man fcherz—

weife gefagt hat, thatfächlich in folchen Städten, welche der oben bezeichneten

geographifchen Grenzlinie nahe liegen, fich zu durchdringen beginnen. In Lille,

Köln, Dortmund gewinnt das Etagenhaus immer mehr Boden; in Mannheim, Frank-

furt, Hannover, Osnabrück fcheint das Einzelhaus fich einbürgern zu wollen. Es

follte das Beitreben aller Einfichtigen fein, die Durchdringung der beiden Bauweifen

zu begünfligen und befonders dem Einfamilienhaufe auch dort Eingang zu ver-

fchaffen, wo die Gewohnheit und der Gefchäftsmarkt noch hindernd im Wege Reben.

Die Entwickelung des nordamerikanifchen Wohnungswefens, fufsend auf der Amerilz'nifche_

englifchen und holländifchen Gewohnheit des Einzelhaufes, ilt unferer Entwickelung Wohnungswefe;

vorausgeeilt7). Die Grundlage der Hausgeftaltung ift der 25 Fufs (: 7,62 m) breite,

100 Fufs (: 30,5 m) tiefe Bauplatz; es ift die Bauftelle des normalen »Dreifenfter-
haufes«. Aus diefem normalen Einzelhaufe (Fig. 32 u. 33), welches fich von dem

europäifchen durch gröfsere Ausnutzung der Tiefe des Grundftückes unterfcheidet,

find nämlich einerfeits, um die Baukoften zu vermindern und das Bewohnen von

Einzelhäufern auch weniger bemittelten Familien zu ermöglichen, noch fchmalere

Einzelhäufer (Fig. 34 u. 36) derart entwickelt worden, dafs aus zwei 25-füfsigen Bau-

plätzen deren drei, oder aus drei normalen Plätzen vier gefchnitten wurden; anderer-

6) Siehe: Der Zeitgenoffc 1883, S. 139.

7) Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. zu, 223. —- Deutfche Bauz. 1884; S. 461.

Handbuch der Architektur. IV. 9. _ 2
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Amerikanifches Miethhaus (Fin!) mit kleineren Wohnungen.

feits aber hat man das 25 Fufs breite Gebäude als Etagenhaus eingerichtet (Fig. 35)

oder aber durch Zufamrnenlegen mehrerer normaler Baufiellen Platz für geräumigere

Miethhäufer gefchaffen (Fig. 37 u. 38). Mufs fchon die allzu große Tiefenausnutzung

der Einzelhaus—Grundftücke und die dadurch hervorgerufene

geringe Luftverforgung im Inneren der Häufer Bedenken

erregen, fo ill: die Umbildung des gewohnten Dreifenf’ter-

haufes in ein Miethhaus nach Fig. 35 mit je vier Wohnungen

auf einem Stockwerk (das fog. Tenemmt-houfé) noch tadelns-

werther. Für kleinere Miethwohnungen bildet die aus-

gedehnte Anlage des Flal in Fig. 38 mit Pförtner, Auf-

zug, gemeinfamen Räumen für Wafchzwecke, Heizung,

Fig. 39.

TenemenL—Hauser Flat

//////

 

Ein£1rrulienhauser Kinderfpiel u. dergl. einen bedeutfamen Fortfchritt, ob-

Amerikanifcher Häuferblock. wohl auch hier die fchwache Verforgung mit Licht und

”2500 “- Gf- Luft zu beklagen iit. Paffende Miethwohnungen für wohl-

habendere Familien mit abgefchloffenen Gängen nach europäifcher Sitte, jedoch mit

mehr centralifirtem Wirthfchaftsbetrieb, bieten die großen Appafiemml—houfes; Fig. 37

zeigt ein folches auf fpitzwinkeliger Strafsenecke. ’
Auf die Gefialtung der amerikanifchen Stadtpläne fcheinen indefs die Mieth-

häufer bislang nur geringen Einflufs ausgeübt zu haben. Da die Normalbauf’celle

hergebrachter Weife 100 Fufs (engl.) Tiefe bei 25 Fufs Breite befitzt, fo find die
Blöcke fait durchweg rechtwinkelig rnit einer Ausdehnung von 200 Fufs in der einen,

1900 Fufs in der anderen Richtung zugefchnitten (vergl. die Zufammenitellung der
mitgetheilten Hausarten in Fig. 39).

Obwohl die Einbürgerung des Miethhaufes in Nordamerika neben dem ge-

wohnten Einzelhaufe als Fortfchritt zu begrüßen ii’c, fo darf doch nicht verfchwiegen

werden, dafs auch die Ausartungen des Miethhaufes fich dort bereits bemerkbar

machten. In New-York find Zinshäufer entftanden, welche bei 36m Höhe 100 und

mehr Wohnungen in 14 Stockwerken über einander enthalten! Man fucht diefe 
28.

Amerikanifché:

Blöcke.

29.

Ueber-

treibungen.
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Fig. 41.
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Uebertreibungen durch neuere Baugefetze dadurch zu befchränken, dafs die zuläffige

Gebäudehöhe 24,38_ In (: 80 Fufs) nicht überfchreiten darf, um dadurch daffelbe zu

erreichen, was in deutfchen, franzöfifchen und italienifchen Städten das Verbot be-

zweckt, mehr als fünf Wohngefchoffe über einander zu errichten. Eine andere

amerikanifche Entwickelung, welche auch in Paris fchon Eingang gefunden hat, ift
die, dafs in einem grofsen Zinshaufe gemeinfchaftliche Erfrifchungs— und Wirthfchafts-

räume, Kochküchen zur Bedienung aller Infaffen, gemeinfchaftliche Lefefäle u. dergl.
eingerichtet werden, alfo ein Mittelding zwifchen einem europäifchen Miethhaufe

und einem Gafthofe gefchaffen wird. Auch die Verbreitung diefer Ausfchweifung

möchten wir, im Intereffe des Familienlebens, der Kindererziehung und der focialen

Erhaltung, von unferen Städten fern gehalten wiffen.

Europäifche Grundrifsbeifpiele von Einzelhäufern in gefehloffener Reihe find

bereits in Fig. 26, 28 u. 30, ferner in Fig. 41 enthalten. Befonders die belgifchen

Dreifenf’terhäufer erfreuen fich der aufmerkfamften und dem Familienleben am meif’cen

angepafften Durchbildung im Inneren; eine ähnliche liebevolle Behandlung des

Einzelhaufes in befcheideneren Verhältniffen finden wir in Bremen. Eigenartig,

aber kaum nachahmenswerth find die älteren holländifchen Häufer mit hinter ein—

ander gereihten Räumen auf fehr fchmaler und fehr tiefer Bauftelle 8). In London

herrfcht leider in beklagenswerther Weife die Schablone vor; die immerwährende

Wiederholung deffelben Haufes macht nicht blofs die Strafsen einförmig und lang-

weilig, fondern hindert auch die individuelle Berückfichtigung der Familienbedürf-
niffe im Inneren. Am Rhein wird die Ausbildung des Einfamilienhaufes im Inneren

und Aeufserei1 auf anerkennenswerthe Art gepflegt.

Zinshäufer europäifcher Städte find in den Grundrifsbeifpielen Fig. 20 bis 25‚ 279),

40, 42 bis 4410), 45, 46“) u. 47 vertreten. Der Stuttgarter Grundrifs zeigt zugleich die

Anwendung des Zinshaufes bei offener Bebauung;

derfelbe, fo wie der Wiener Grundrifs ftellen auch

die füddeutfche Gepflogenheit dar, die Räume

einer Wohnung um einen gemeinfchaftlichen Vor-
platz zu gruppiren. In den Magdeburger und

Berliner Grundriffen find die am Hofe liegenden

fog. Berliner Eckzimmer, die Hintertreppen und

der Hintercorridor zu bemerken, an deren Stelle

in Fig. 22 ein Balcongang getreten ift. Der Pa-

rifer Grundrifs in Fig. 25 if’t in Vorder- und Hof-

wohnung, der Wiener, Hamburger und Madrider find in je zwei neben einander

liegende Wohnungen getheilt. Uebrigens find Stockwerk-Grundriffe, welche aus vier

und mehr Wohnungen beftehen, keine Seltenheit. Die ungarifchen Grundriffe zeigen

den Binnenhof nach fu”dländifcher Sitte mit einem Umgange, von welchem die ver-

fchiedenen Zimmer oder Wohnungen zugänglich find. Der Magdeburger und die

beiden Parifer Grundriffe in Fig. 45 u. 47 zeigen Grundriffe von Miethwohnungen

in Eckhäufern. Von den Kölner Grundriffen hat der in Fig. 40 dargef’cellte. für

befcheidene Anforderungen befiimrnte nur 11,3 m Strafsenbreite; im Uebrigen find

  
Eckhaus zu Paris.

„500 11. Gr.

3) Vergl.: Allg. Bauz. 1883, S. 32 u. 131. 18.

9) Nacht Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 299.

10) Nach: Baugwks.—Ztg. 1886, S. 959.

11) Nach: Deutfche Bauz. 1884, S. 381.
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die Kölner und Stuttgarter Gefchofs-Grundriffe meilt nur für je eine Familie be-

f’timmt und entbehren gewöhnlich der Nebentreppen”).

Die Breite des Haufes an der Strafse wird Frontbreite (oder Frontlänge)

genannt. Die Frontbreite des eingebauten Einzelhaufes beträgt in den mit-

getheilten Beifpielen wenigf’tens 4,81“; in alten Städten kommen allerdings noch

geringere Breiten vor. In der Regel fchwankt indefs das Breitenmafs bei drei-

fenftriger Anlage zwifchen 6,5 und 10,01“, bei vierfenl‘criger Anlage zwifchen

9 und 13m. Die Tiefe des eingebauten Einzelhaus-Grundf’cückes (Haustiefe plus

Hof und Garten) mag zwifchen 20 und 50m wechfeln; meiftens beträgt fie 28 bis

35 m. Eigentliche herrfchaftliche Einzelhäufer verlangen, wie bei offener, fo auch

bei gefchloffener Bebauung, gröfsere Bauftellen, als die angegebenen.

Die Abmeffungen der Baugrundflächen für Zinshäufer find naturgemäfs gröfser

als diejenigen für Einfamilienhäufer, weil alle Bedürfniffe der Familie in einer Ebene

befriedigt werden müffen. Der Typus, welcher in den Hausgrundriffen einer Stadt

vorwiegt, beherrfcht auch die Bildung der Bauftellen und Blöcke. Je nachdem

' in die Frontbreite des Haufes fich zwei Wohnungen auf jedem Stockwerk theilen

33-

Ausnutzung

tiefer

Grundflücke.

oder aber die Strafsenfront nur von einer Wohnung eingenommen wird, betragen

die Hausbreiten 9 bis 40m, im Mittel etwa 18 m. Die Grundflückstiefen find in

eben fo weiten Grenzen verfchieden. Da der Garten für ein Miethhaus Nebenfache

ift, auch wegen der gewöhnlich fehr hoch aufgeführten Gebäude fchwieriger gedeiht,

fo darf man folgern, dafs für Miethhäufer geringere Grundflückstiefen mehr zweck—

mäfsig find, wie für Einzelhäufer. Andererfeits aber können die zuläffigen gröfseren

Flügelbauten beim Miethhaufe wegen des vermehrten Bedarfes an Zimmern tiefer

ausgenutzt werden, als beim Einzelhaufe. Das Grundftück bef’ceht defshalb in der

Regel aus Vorderhaus, Seitenflügel, Hintergebäude und Hofraum ohne Garten. Bei

fehr tiefen Grundf’tücken kann das Syftem der Seiten— und Hinter- oder Quergebäude,

zum Nachtheil der Bewohner, beliebig oft wiederholt werden. 'In Berlin z.B. giebt

es Fälle, wo fünf Hofräume und Quergebäude hinter einander folgen und mehr als

200 Familien auf demfelben Grundftück wohnen (Fig. 48 13). Diefe hohe Zahl der

Wohnungen if’t begreiflich, wenn man bedenkt, dafs der beffer geflellte Theil der

Bevölkerung folche abfcheuliche Unterkünfte verfchmäht, dafs daher die ganze Ge-

bäudegruppe in kleine und kleinfte Wohnungen eingetheilt ift! Wenn darum 30 bis

40m eine normale Grundf’tückstiefe für Zinshäufer fein mag, fo kommen doch auch

Tiefen von 15 und bis 100m vor, letztere nicht zum Segen der Einwohnerfchaft.

Allzu grofse, wie allzu kleine Grundftückstiefen find zu vermeiden: die letzteren,

weil fie den Bauherrn oder Bauunternehmer nöthigen, fich mit der geringf’ten zu-

läff1gen Hoffläche zu begnügen; die erlteren‚ weil auch bei fehr ausgedehnter

Fläche die polizeilich erlaubte dichtefte Bebauung zur Steigerung der Rente nicht

ausgefchloffen ift.

Wo das Baufyitem des Einfamilienhaufes herrfcht, find Grundftückstiefen bis

zu 40m erwünfcht, weil fie die Anlage eines Gärtchens begünf‘tigen; gröfsere Tiefen,

felbft bis zu 60 und 70m, find wohl im Geldpunkte, doch kaum in anderen Be-

ziehungen bedenklich, weil die Hinterflächen nur zu Garten- oder Gefchäftszwecken

verwendet werden können. Die Beforgnifs, das Innere folcher tiefer Baublöcke

12) Vergl. ROWALD. Die neueren Formen des {tädtifchen \Vohnhaufes in Deutfchland etc. Zeitfcl1. (1. Arch.— u. Ing.-Ver.

zu Hannover 1889, S. 247 11. ff.

13) Vergl.z Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil II, S. 450.
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könne demnächf’c zu gewerblichen Anlagen, Lagerhäul'ern ocder dergl. benutzt werden,

hält indefs meift von der Schaffung derfelben ab. Ausnalhmsweife findet man bei

[ehr grofser Grundflückstiefe in hübl'cher Weife den Hinttertheil des Grundf’cückes

zur Errichtung befonderer Gartenwohnungen benutzt (Fig.. 49).

durch mäfsigere Bemeffung der Blöcke'eine folche künftlich1e Ausnutzung entbehrlich

zu machen, jedem Haufe vielmehr eine Strafsenfront zuzuw1eifen, liegt auf der Hand.
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Acker — Strasse

Tiefes Grundflück mit. Arbeiter-

wohnungen zu Berlin.

Eckgrundf’tücke verlangen auch beim Einfamilie

als die gewöhnlichen Frontbreiten der Einzelhäufer,

dftück in der Regel des Gartens entbehren müffen und daher für ein Einfamilien- ‚

Beffer eignen fich dagegen die Eckgrunditücke für Mieth-

l die erhebliche Frontenausdehnimg die

r Gefchofsebene an der Strafse ermöglicht, unter

wenig geeignet fein.

Anlage zahlreicher Zimmer in eine

Einfchränkung der Zahl derjenigen

1:
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37, 45 u. 47), wei

Fig. 49.
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und gelüftet werden, oft fogar unter gänzlicher Vermeidung derfelben; Ptets aber
wird das Fehlen eines ausgiebig grofsen, freien Hofraumes die Annehmlichkeit des

Wohnens erheblich beeinträchtigen.

c) Art der Bewohner.

Aus der Vermögenslage, der gefellfchaftlichen Stellung, der Erwerbsthätigkeit
der Bewohner folgt eine weitere wefentliche Verfchiedenheit der Wohnhäufer und

Baugrundfiücke, wenn diefelbe auch nicht fo fcharf ausgeprägte Typen hervorgerufen

hat. Der Palaft des Füri°ten oder Millionärs, das Privathaus des reichen Mannes,

das Ladenlraus, das Wirthshaus, der Gafthof, das Handwerkerhaus mit Werkflätte,

das Handlungshaus mit Comptoirs und Lagerräumen, die Fabrik, das Arbeiter—Wohn-

haus und fonftige Häuferarten verlangen die Erfüllung anderer- Rückfichten, als die

nur für bürgerliche Wohnungszwecke ohne eigentliche Gefchäftsräume beftimmten

Einzel- und Etagenhäufer. Alle diefe Rückfichten können hier nicht erfchöpfend

dargelegt werden; wir müffen uns darauf befchränken, einzelne Gefichtspunkte her-

vorzuheben, welche auf die Stadtanlage von befonderem Einflufs fein können.

Der Palaf’t und das vornehme Privathaus beanfpruchen einerfeits fehr ge-

räumige Baugrundfiücke, andererfeits eine bequeme Lage zum Prädtifchen Verkehre

und eine befonders fchöne Strafsenausfiattung. Die Baugrundfiücke müffen die An-

lage eines Vorhofes (Ehrenhofes), die Einrichtung von Gärten, Stallungen und

Remifen, wenn möglich mit befonderen Einfahrten von Seiten— oder Nebenf’crafsen, zu-
laffen. Die Strafsenanlage müfs fchon im Stadtplan als eine vornehme entworfen,

d. h. mit Baumrgeihen, mit gärtnerifchem und künltlerifchem Schmuck ausgef’tattet

fein, erhebliche Breitenmafse, wo möglich auch landfchaftliche Reize bef1tzen und

weite Ausfichten geltatten, zugleich aber in der Nähe der bedeutfamfien Gefchäfts-

ftrafsen und Erholungsf’tätten fich befinden.

Herrfchaftliche Wohnhäufer geringeren Ranges, Häufer für Rentner, höhere Be—

amte und fonftige Angehörige des befferen Mittelftandes verlangen eine weniger hervor—

ragende Lage. Stille, nicht zu entlegene Strafsen, welche keinen oder geringen Fracht-

verkehr, möglichl’c aber Spazierverkehr haben, find für die fragliche Häuferart befonders

geeignet, Vorgärten und offene Bauweife für diefelbe befonders empfehlenswerth.

Dagegen find umgekehrt Ladenhäufer und andere Gefchäftshäufer vornehmlich

auf Hauptverkehrsftrafsen angewiefen. Die Verkaufswaaren werden feiner, die Läden

aufwandvoller, je mehr man von aufsen in den Stadtkern eindringt: auf den Thor-

f’trafsen Gefchäfte für die zur Stadt kommenden Landbewohner, im Herzen der Stadt

Schmuck—, Gold- und Kunf‘tgegenf’cände. Bevorzugt für Ladenzwecke find Prets die
Eckgrundl’tücke der Baublöcke, bei welchen die Augenfälligkeit, die lange Fronten-

entwickelung, die weit gehende Ausnutzungsfähigkeit des Bodens für die Anordnung

von Schaufenf’cern, für die Anbringung von Firmenfchildern und Gefchäftsanzeigen,

für die anziehende Aufflellung der Waaren und für die Unterbringung derfelben

von entfcheidendem Vortheile find.

Auch Gaf’thöfe und Wirthshäufer (Reftaurants, Cafés, Conditoreien) fuchen die

Hauptverkehrsf’crafsen, die »Gefchäftslage« auf. Eckhäufer find für diefe Zwecke be-

liebt, große Grundf’tückstiefen für Gaf’thöfe und Refiaurants nicht ungeeignet.

Für Handwerkerhäufer und Handlungshäufer find grofse Grundf’rückstiefen ein

Erfordernifs wegen der Werkl’rätten und Lagerräume. Die Lage an der Haupt-

verkehrsf’trafse ift zwar entbehrlich; eine bequeme Zufahrt und eine nahe, gute  


